
Der Planungs- und Verkehrsausschuss lehnt den Antrag auf Befreiung zur Übernahme von 
Folgekosten ab, da gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2018 Folgekostenvereinbarungen für alle 

Planungsbegünstigten zu veranlassen sind. Die in diesem Ratsbeschluss formulierten 
Einschränkungen treffen nicht auf das Verfahren zu. 


